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StF: LGBl. Nr. 36/1979 (GP XXI RV 313 AB 318)  

Änderung 

idF: 

LGBl. Nr.  94/1985 (GP XXII RV 362 AB 448) 

LGBl. Nr.  30/1995 (GP XXIV IA 315 RV 474 AB 553 LT 53) 

LGBl. Nr.  93/1996 (DFB) 

LGBl. Nr.  90/2001 (GP XXV RV 1111/2001 AB 1136/2001 LT 38) 

LGBl. Nr. 147/2002 (GP XXV RV 1145/2001 

                       IA 863/2000 und 881/2001 AB 1548/2002 LT 49) 

LGBl. Nr.  61/2005 (GP XXVI RV 493/2005 LT 16) 

LGBl. Nr.  77/2007 (GP XXVI RV 911/2006 AB 1217/2007 LT 41) 

 Text 

I. ABSCHNITT 

  

§ 1 

Wahrung des öffentlichen Anstandes 

  

(1) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht, außer in den Fällen einer sonst mit 
Verwaltungsstrafe oder einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung, eine 
Verwaltungsübertretung. 



(2) Als Anstandsverletzung im Sinne des Abs. 1 ist jedes Verhalten in der Öffentlichkeit 
anzusehen, das einen groben Verstoß gegen die allgemein anerkannten Grundsätze der guten 
Sitte bildet. 

 II. ABSCHNITT 

  

§ 2 

Prostitution 

  

(1) Wer beabsichtigt, für Zwecke der Anbahnung oder Ausübung von Beziehungen zur sexuellen 
Befriedigung anderer Personen zu Erwerbszwecken (Prostitution) ein Gebäude, eine Wohnung 
oder einzelne Räumlichkeiten zu nutzen oder für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen, hat 
dies, soweit es nicht nach Abs. 3 lit. c verboten ist, der Gemeinde mindestens zwei Monate vor 
Aufnahme der Prostitution anzuzeigen. Die Gemeinde hat die Verwendung zu diesem Zweck 
innerhalb von zwei Monaten ab Einlangen der Anzeige mit Bescheid zu untersagen, wenn auf 
Grund der örtlichen oder sachlichen Verhältnisse zu befürchten ist, daß dadurch die 
Nachbarschaft in unzumutbarer Weise belästigt oder das örtliche Gemeinwesen gestört wird oder 
sonstige öffentliche Interessen, insbesondere solche der Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder des 
Jugendschutzes verletzt werden. 

  

(2) Die Nutzung bestimmter Gebäude, Gebäudeteile oder Gruppen von Gebäuden zum Zweck der 
Anbahnung oder Ausübung der Prostitution ist in der Nähe von Kirchen, Friedhöfen, 
Krankenanstalten, Schulen, Kindergärten, Kinder- und Jugendspielplätzen, Jugendheimen und 
dergleichen verboten. Überdies kann die Gemeinde die Nutzung bestimmter Gebäude, 
Gebäudeteile oder Gruppen von Gebäuden des Gemeindegebietes zum Zweck der Anbahnung 
oder Ausübung der Prostitution durch Verordnung untersagen, wenn durch diese Tätigkeit 

         

1. die Nachbarschaft in unzumutbarer Weise belästigt wird oder 

2. das örtliche Gemeinwesen gestört wird oder eine solche Störung zu erwarten ist oder 

3. 
sonstige öffentliche Interessen, insbesondere solche der Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder des 
Jugendschutzes, verletzt werden oder eine solche Verletzung zu erwarten ist. (Anm: LGBl. Nr. 
30/1995) 

  

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

         

a) 

wer sich an einem öffentlichen Ort in einer Weise verhält, die auf die Anbahnung der Prostitution 
abzielt. Als öffentlicher Ort hat ein solcher zu gelten, der jederzeit von einem nicht von vornherein 
beschränkten Kreis von Personen betreten werden kann oder im Rahmen seiner Zweckbestimmung 
allgemein zugänglich ist. Dem Verhalten an einem öffentlichen Ort ist ein Verhalten gleichgestellt, das 
zwar nicht an einem öffentlichen Ort gesetzt wird, das aber von dort aus wahrgenommen werden 



kann; 

b) 

wer durch öffentliche Ankündigung, insbesondere in Druckwerken oder anderen Medien, die 
Prostitution anbahnt oder anzubahnen versucht (Angabe der Adresse, der Telefonnummer, eines 
Treffpunktes und dgl.). Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn öffentliche Ankündigungen 
in Medien erfolgen, die der Anbahnung der Prostitution dienen, sofern diese Medien ausschließlich in 
solchen Betriebsstätten zum Zweck der Verbreitung vorrätig gehalten werden, die von Jugendlichen 
nach den Bestimmungen des Oö. Jugendschutzgesetzes 1973, LGBl. Nr. 22, nicht betreten werden 
dürfen; 

c) 

wer in Gebäuden mit mehr als einer Wohnung oder in Gebäuden, in denen ein Gastgewerbe oder die 
Privatzimmervermietung ausgeübt wird, eine Wohnung, Teile einer Wohnung oder sonstige 
Räumlichkeiten oder wer einen Wohnwagen oder andere Bauten auf Rädern oder Wasserfahrzeuge 
und dgl. für Zwecke der Anbahnung oder Ausübung der Prostitution nutzt oder zur Verfügung stellt 
oder als Verfügungsberechtigter diese Verwendung gestattet oder duldet. Eine 
Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn und solange die Prostitution in Gebäuden ausgeübt 
oder angebahnt wird, die ausschließlich von Personen bewohnt oder benützt werden, die die 
Prostitution ausüben; 

d) wer die Anzeige gemäß Abs. 1 nicht erstattet; 

e) wer einer Untersagung gemäß Abs. 1 oder 2 sowie einem Verbot gemäß Abs. 2 zuwiderhandelt. (Anm: 
LGBl. Nr. 30/1995) 

  

(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Eigentümers oder Verfügungsberechtigten allgemein 
zugängliche Gebäude oder Räumlichkeiten in solchen Gebäuden vom Verbot des Abs. 3 lit. a 
oder Gebäude, in denen ein Gastgewerbe in der Betriebsart "Nachtclub" oder "Bar" ausgeübt 
wird, oder Räumlichkeiten in solchen Gebäuden vom Verbot des Abs. 3 lit. c durch Bescheid 
ausnehmen, wenn gewährleistet ist, daß dadurch die Nachbarschaft nicht in unzumutbarer Weise 
belästigt wird, das örtliche Gemeinwesen nicht gestört wird und sonstige öffentliche Interessen, 
insbesondere solche der Ruhe, Ordnung und Sicherheit und des Jugendschutzes nicht verletzt 
werden. Die Ausnahmebewilligung ist befristet oder unter Bedingungen oder Auflagen zu 
erteilen, soweit dies zum Schutz dieser Interessen erforderlich ist. Die Bewilligung ist zu 
widerrufen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen ist. Die 
Bewilligung darf nicht erteilt werden, wenn es sich um Gebäude oder Räumlichkeiten handelt, die 
in einem überwiegend mit Wohngebäuden bebauten Gebiet liegen. (Anm: LGBl. Nr. 30/1995, 
77/2007) 

  

(5) Zur Verhinderung von Verwaltungsübertretungen nach Abs. 3 lit. c und e können Personen 
am Betreten von Gebäuden, Wohnungen, einzelnen Räumlichkeiten, Wohnwagen, 
Wasserfahrzeugen und dgl., in denen die Anbahnung oder Ausübung der Prostitution gemäß 
Abs. 1, 2 oder 3 lit. c untersagt ist, - erforderlichenfalls unter Anwendung körperlichen Zwanges - 
gehindert werden, wenn der begründete Verdacht einer beabsichtigten Verwaltungsübertretung 
besteht und die betreffenden Personen nicht glaubhaft machen, daß sie die betreffende 
Räumlichkeit zu Zwecken betreten wollen, die mit der Anbahnung oder Ausübung der 
Prostitution nichts zu tun haben. 

  

(6) Vor Erlassung eines Bescheides nach Abs. 1 oder 4 oder einer Verordnung nach Abs. 2 ist die 
örtlich zuständige Strafbehörde zu hören und nach Erlassung solcher Rechtsakte hievon zu 
verständigen. 

  



(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 § 2a 

Live- und Video-Peep-Shows 

  

(1) Die Durchführung von Live- oder Video-Peep-Shows bedarf der Bewilligung der Gemeinde. 
Die Bewilligung ist auf Antrag des Eigentümers oder Verfügungsberechtigten zu erteilen, wenn 

         

1. 
gewährleistet ist, dass dadurch die Nachbarschaft nicht in unzumutbarer Weise belästigt wird, das 
örtliche Gemeinwesen nicht gestört wird und sonstige öffentliche Interessen, insbesondere solche 
der Ruhe, Ordnung und Sicherheit und des Jugendschutzes nicht verletzt werden und 

2. auf Grund der örtlichen oder sachlichen Verhältnisse, wie z.B. Ausstattung der Räumlichkeiten oder 
öffentliche Ankündigung, die Anbahnung oder Ausübung der Prostitution nicht zu erwarten ist. 

  

(2) Die Bewilligung ist befristet und erforderlichenfalls unter Bedingungen oder Auflagen zu 
erteilen, soweit dies zum Schutz der öffentlichen Interessen gemäß Abs. 1 Z. 1 erforderlich ist. 
Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung 
weggefallen ist. 

  

(3) § 2 Abs. 2 und 6 gelten sinngemäß. 

  

(4) Die Gemeinde hat Bewilligungen gemäß Abs. 1 sowie den Widerruf einer Bewilligung der 
Wirtschaftskammer und der Strafbehörde zur Kenntnis zu bringen. 

  

(5) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

         

1. eine Live- oder Video-Peep-Show ohne Bewilligung betreibt (Abs. 1) oder 

2. beim Betrieb einer Live- oder Video-Peep-Show gegen die im Bewilligungsbescheid festgelegten 
Bedingungen oder Auflagen verstößt (Abs. 2) oder 

3. einem Verbot gemäß Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

  

(6) Die Organe der Strafbehörde sind berechtigt, jederzeit und unangekündigt die Einhaltung der 
für den Betrieb einer Live- oder Video-Peep-Show maßgeblichen Bestimmungen dieses 



Landesgesetzes zu überprüfen und zu diesem Zweck die für Live- oder Video-Peep-Shows 
verwendeten Gebäude und Räumlichkeiten zu betreten. Den Organen sind auch die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen; auf ihr Verlangen ist der Bewilligungsbescheid vorzulegen. 
Zur Durchsetzung dieser Zutritts- und Überprüfungsrechte ist die Anwendung unmittelbar 
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt zulässig. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 77/2007) 

 III. ABSCHNITT 

  

§ 3 

Schutz vor störendem Lärm 

  

(1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht, außer in den Fällen einer sonst mit 
Verwaltungsstrafe oder einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung, eine 
Verwaltungsübertretung. 

(2) Unter störendem Lärm sind alle wegen ihrer Dauer, Lautstärke oder Schallfrequenz für das 
menschliche Empfinden unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen. 

(3) Störender Lärm ist dann als ungebührlicherweise erregt anzusehen, wenn das Tun oder 
Unterlassen, das zur Erregung des Lärmes führt, gegen ein Verhalten verstößt, wie es im 
Zusammenleben mit anderen verlangt werden muß und jene Rücksichtnahme vermissen läßt, die 
die Umwelt verlangen kann. 

(4) Soweit dadurch ungebührlicherweise störender Lärm erregt wird, ist als 
Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 insbesondere anzusehen: 

         

1. auf Verkehrsflächen, die nicht Straßen mit öffentlichem Verkehr im Sinne des § 1 Abs. 1 der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, sind, 

 a) das Laufenlassen von Kraftfahrzeugmotoren bei stehendem Fahrzeug, 

 b) die Abgabe von Schallzeichen mittels Hupe; 

2. 
das Befahren von Toreinfahrten, Hausvorplätzen, Höfen von Wohnhäusern, Parkplätzen und 
sonstigen Grundflächen - soweit es sich hiebei nicht um Straßen mit öffentlichem Verkehr handelt - 
mit Kraftfahrzeugen bei laufenden Motoren; 

3. die Benützung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Lautsprechern und sonstigen 
Tonwiedergabegeräten. 

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 § 4 



Verordnungsermächtigung 

  

(1) Zur Abwehr von das örtliche Gemeinschaftsleben ungebührlicherweise störendem Lärm im 
Sinne des § 3 kann die Gemeinde durch Verordnung zeitliche und örtliche Beschränkungen für 
die Verwendung oder den Betrieb von 

         

a) Garten- und sonstigen Arbeitsgeräten, sofern sie nicht im Rahmen eines Gewerbe- und 
Industriebetriebes Verwendung finden, 

b) Rundfunk- und Fernsehgeräten, Lautsprechern und sonstigen Tonwiedergabegeräten, 

c) Modellflugkörpern, Modellbooten oder sonstigen Modellfahrzeugen 
 festlegen. 

  

(2) Der Bürgermeister hat den Entwurf einer Verordnung gemäß Abs. 1 durch vierwöchigen 
Anschlag an der Amtstafel zu veröffentlichen. Gibt die Gemeinde regelmäßig ein amtliches 
Mitteilungsblatt heraus, so kann die Veröffentlichung auch in diesem erfolgen. Gleichzeitig ist 
durch Anschlag an der Amtstafel während des Anschlages des Verordnungsentwurfes und, wenn 
die Gemeinde regelmäßig ein amtliches Mitteilungsblatt herausgibt, auch in diesem, darauf 
hinzuweisen, daß jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, während der 
Anschlagsfrist schriftliche Anregungen oder Einwendungen beim Gemeindeamt (Magistrat) 
einbringen kann. Der Bürgermeister hat solche Anregungen und Einwendungen anläßlich des 
Antrages auf Erlassung der Verordnung dem Gemeinderat vorzulegen. 

  

(3) Bei Erlassung von Verordnungen im Sinne des Abs. 1 ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die 
ortsübliche land- und forstwirtschaftliche Produktion gewährleistet bleibt. 

 IV. ABSCHNITT 

  

§ 5 

Halten von Tieren 

  

(1) Wer als Halter eines Tieres dieses in einer Weise beaufsichtigt oder verwahrt, daß durch das 
Tier dritte Personen gefährdet oder über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden, oder gegen 
die auf Grund der Abs. 2 und 3 erlassenen Verordnungen oder behördlichen Anordnungen 
verstößt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung. Als unzumutbare 
Belästigung Dritter gilt insbesondere auch die Verunreinigung von Kinderspielplätzen und 
ähnlichen Flächen. 



  

(2) Die Gemeinde hat das Halten von Tieren in einer Wohnung einschließlich deren 
Nebenräumen, wie Keller- und Dachbodenräume, oder sonst in Gebäuden, in einem Garten oder 
auf anderen Grundflächen unbeschadet der hiefür sonst geltenden Rechtsvorschriften zu 
untersagen, wenn ihr bekannt wird, daß durch die Tierhaltung dritte Personen gefährdet oder 
über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden. Wenn es zur sicheren Behebung der 
Gefährdung oder Belästigung ausreichend erscheint, kann die Gemeinde anstelle einer solchen 
Untersagung auch bestimmte Anordnungen für das Halten der Tiere treffen. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985, 147/2002) 

 § 6 

Halten gefährlicher Tiere 

  

(1) Das Halten von gefährlichen Tieren ist nur auf Grund einer Bewilligung der Gemeinde 
zulässig. Wer ein gefährliches Tier ohne Bewilligung der Gemeinde hält, begeht eine 
Verwaltungsübertretung. 

(2) Als gefährliche Tiere sind solche Tiere anzusehen, von denen nach den Erkenntnissen der 
Tierkunde auf Grund ihrer wesensmäßig typischen Verhaltensweise angenommen werden kann, 
daß sie die Sicherheit von Menschen gefährden, wenn sie in unsachgemäßer Verwahrung 
gehalten werden. Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmte Tierarten, -gattungen 
oder -familien bezeichnen, die nach diesen Bestimmungen als typisch gefährlich anzusehen sind. 

(3) Um die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist bei der Gemeinde anzusuchen. Dem Antrag sind 
geeignete Unterlagen beizufügen, aus denen ersichtlich ist, in welcher Weise die Verwahrung 
erfolgen soll. 

(4) Die Gemeinde hat die Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn keine Gefährdung des 
Lebens, der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen, keine Belästigung von Menschen und 
keine Gefährdung des Eigentums dritter Personen zu besorgen ist sowie eine sachgemäße 
Verwahrung unter Berücksichtigung des Tierschutzes gewährleistet ist. Zur Gewährleistung 
dieser Interessen kann die Bewilligung befristet sowie unter Bedingungen oder Auflagen erteilt 
werden. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen für ihre 
Erteilung weggefallen ist. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 § 7 

Gemeinsame Bestimmungen 



  

(1) Bei Gefahr im Verzug für das Leben oder die Gesundheit von Menschen durch ein nicht 
ordnungsgemäß gehaltenes Tier (§§ 5 und 6) können von der Gemeinde die unmittelbar 
erforderlichen Maßnahmen (einschließlich einer schmerzlosen Tötung, wenn andere Maßnahmen 
nicht in Betracht kommen) auch ohne vorangegangenes Verfahren gesetzt werden. 

(2) Beschlagnahmte und sonst abgenommene oder sichergestellte Tiere sind nach Möglichkeit 
tierfreundlichen Personen bzw. Einrichtungen auf Kosten und Gefahr des Tierhalters zur 
Verwahrung und Pflege zu übergeben. 

(3) Den Organen der Gemeinde und der Strafbehörden gemäß § 10 Abs. 2 ist der Zutritt zu 
Liegenschaften und Räumen, auf bzw. in denen die von den §§ 5 und 6 erfaßten Tiere gehalten 
werden, jederzeit zu gestatten. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 § 8 

  

  Von der Anwendung der §§ 5 und 6 ist das Halten von Tieren ausgenommen: 

         

a) im Rahmen von Veranstaltungen, die einer Bewilligungspflicht auf Grund des O.ö. 
Veranstaltungsgesetzes unterliegen; 

b) zu wissenschaftlichen Zwecken an Universitäten und ihren Einrichtungen; 

c) im Rahmen von Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung 1973 unterliegen; 

d) im Rahmen der ortsüblichen land- und forstwirtschaftlichen Produktion. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 V. ABSCHNITT 

  

§ 9 

Mitwirkung bei der Vollziehung 

  

(1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung dieses Gesetzes mit Ausnahme des 
§ 2 Abs. 5, des § 4 und des § 5 Abs. 3 durch 



         

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 
sind, 

 
mitzuwirken. Ferner haben die Organe der Bundespolizei die von ihnen dienstlich wahrgenommenen 
Verstöße gegen die auf Grund der §§ 4 und 5 Abs. 3 erlassenen Verordnungen der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. (Anm: LGBl. Nr. 61/2005) 

  

(2) Die Bundespolizeibehörden haben die von ihren Organen dienstlich wahrgenommenen 
Verstöße gegen die auf Grund des § 4 erlassenen Verordnungen und Verwaltungsübertretungen 
gemäß den §§ 5 und 6 der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 VI. ABSCHNITT 

  

§ 10 

Strafbestimmungen 

  

(1) Verwaltungsübertretungen gemäß §§ 1, 2 Abs. 3, 2a Abs. 5 und 3 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion von dieser, bei 
Übertretungen nach 

         

a) §§ 1 und 3 mit Geldstrafe bis 360 Euro, 

b) § 2a Abs. 5 mit Geldstrafe bis 7.200 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen und nach 

c) § 2 Abs. 3 mit Geldstrafe bis 14.500 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen 

 zu bestrafen. 
 (Anm: LGBl. Nr. 77/2007) 

  

(2) Verstöße gegen die auf Grund des § 4 erlassenen Verordnungen und 
Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 5 und 6 sind von der Bezirkshauptmannschaft, in den 
Städten mit eigenem Statut vom Bürgermeister, bei Übertretungen nach 

         



a) § 4 mit Geldstrafe bis 360 Euro, 

b) § 5 mit Geldstrafe bis 1.450 Euro, 

c) § 6 mit Geldstrafe bis 3.600 Euro, 
 zu bestrafen. 
 (Anm: LGBl. Nr. 90/2001) 

  

(3) Wer als Bewilligungsinhaber Auflagen gemäß § 6 Abs. 4 zuwiderhandelt oder den im § 7 Abs. 
3 genannten Organen den Zutritt zu Liegenschaften und Räumen verweigert, ist von den im Abs. 
2 genannten Behörden mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. Wer Auflagen gemäß § 
2 Abs. 4 zuwiderhandelt, ist von den im Abs. 1 genannten Behörden mit einer Geldstrafe bis zu 
14.500 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. (Anm: 
LGBl. Nr. 90/2001) 

  

(4) Tiere, die den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung gemäß den §§ 5 und 6 bilden, 
können für verfallen erklärt werden, wenn durch sie dritte Personen ernsthaft gefährdet oder in 
unzumutbarem Maß belästigt wurden und Abhilfe nicht anders als durch Abnahme des Tieres 
erreicht werden kann. Solche Tiere sind nach Maßgabe der Umstände des Einzelfalles in Freiheit 
zu setzen, tierfreundlichen Personen bzw. Einrichtungen zu übergeben oder schmerzlos zu töten. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 § 11 

Schlußbestimmungen 

  

(1) Die in diesem Gesetz geregelten behördlichen Aufgaben der Gemeinde mit Ausnahme der 
Strafbefugnis des Bürgermeisters einer Stadt mit eigenem Statut gemäß § 10 Abs. 2 sind im 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde wahrzunehmen. 

(2) Dieses Gesetz tritt drei Monate nach Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft. 

(3) Art. VIII EGVG. 1950 tritt mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. 

  

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985) 

 


